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 Gemeinde Leopoldshagen 
 

 
Niederschrift 

Sitzung der Gemeindevertretung Leopoldshagen 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 12.02.2025 

Sitzungsbeginn: 18:09 Uhr 

Sitzungsende: 18:36 Uhr  

Ort, Raum: Gemeindebüro, Hinterreihe 163, 17375 Leopoldshagen 
 

Hinweis:  

Diese Niederschrift kann durch die Genehmigung in der folgenden Sitzung geändert worden sein. 
 
 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Werner Hackbarth  
  
 
Mitglieder 
Nadine Behrends  
Jens Behrens  
Jörg Drescher  
Karsten Matschall  
Lara Stahl  
Gunnar van der Pütten  
  
 
Verwaltung 
Diana Schlumm  
  
 
 
Abwesend 
 
Mitglieder 
Mario Raabe entschuldigt 
  
 
 
 

Gäste: keine 
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Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

Beschlussfähigkeit  
 

 

2 Einwohnerfragestunde  
 

 

3 Genehmigung der Tagesordnung  
 

 

4 Anfragen der Sitzungsteilnehmer zur Niederschrift vom 11.12.2024 und 
Genehmigung dieser  
 

 

5 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung gefassten 
Beschlüsse  
 

 

6 Drucksachen  
 

 

6.1 Annahme und Verwendung von Spenden und Sponsoringleistungen  
 

25/136/16 

6.2 Annahme und Verwendung von Spenden und Sponsoringleistungen  
 

25/130/16 

6.3 Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Leopoldshagen mit den 
vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V  
 

25/131/16 

6.4 Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Spielplatzes  
 

25/133/16 

6.5 Anpassung der Höhe des Elterngrenzbetrages für die Kleine Grundschule 
auf dem Lande Leopoldshagen  
 

25/135/16 

7 Anfragen und Mitteilungen  
 

 

 
nichtöffentlicher Teil 
 
8 Bau- und Grundstücksangelegenheiten  

 
 

9 Drucksachen  
 

 

9.1 Grundsatzbeschluss zur Aufstellung von Outdoor-Fitnessgeräten  
 

25/132/16 

9.2 Antrag auf Beschulung in einer örtlich unzuständigen Grundschule  
 

25/134/16 

10 Anfragen und Mitteilungen  
 

 

11 Schließen der Sitzung  
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Protokoll 
 
öffentlicher Teil 
 
 

zu 1  Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit  

Der Bürgermeister eröffnet um 18:09 Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und 
fristgerechte Ladung fest. Zu Beginn der Sitzung sind 7 von 8 Sitzungsteilnehmern anwesend. Die 
Gemeindevertretung ist damit beschlussfähig. 

 
 
 

 
 

zu 2  Einwohnerfragestunde  

Es wurden keine Anfragen gestellt. 

 
 
 

 
 

zu 3  Genehmigung der Tagesordnung  

Es liegt eine Tischvorlage 25/136/16 – Annahme und Verwendung von Spenden und 
Sponsoringleistungen – vor. Einstimmig soll die Drucksache unter TOP 6.1 behandelt werden. Die 
nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich dementsprechend. 
 

Beschluss: 
 
Die geänderte Tagesordnung wird genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

         7          0         0 

 
 

 
 

zu 4  Anfragen der Sitzungsteilnehmer zur Niederschrift vom 11.12.2024 und 
Genehmigung dieser  

Herr Matschall erkundigt sich, ob es Informationen darüber gibt, wo die Ortssatzung zu finden ist. 
 
Frau Schlumm verweist auf die Internetseite des Amtes „Am Stettiner Haff“ -> Bürgerservice -> 
Satzungen und Verordnungen -> Amtsverordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. 
 
Eine Lesefassung soll der Niederschrift beigefügt werden. 
 

Beschluss: 
 
Die Niederschrift wird einstimmig und ohne Änderungen genehmigt. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

         7          0         0 

 
 

 
 

zu 5  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung gefassten 
Beschlüsse  

Der Bürgermeister gibt bekannt:  
 
Die unentgeltliche Zuordnung des Flurstückes Gemarkung Bugewitz Flur 7 Flurstück 68/2 nach dem 
Vermögenszuordnungsgesetz wurde mehrheitlich beschlossen. 

 
 
 

 
 

zu 6  Drucksachen  
 
 
 
 

 
 

zu 6.1  Annahme und Verwendung von Spenden und Sponsoringleistungen 25/136/16 

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 44 (4) der Kommunalverfassung M-V (Inkrafttreten ab 
09.06.2024) über die Annahme von Spenden und Sponsoring ab 100,00 € zu entscheiden.  
Erst danach können die Mittel verwendet werden. 
 
Zur Mitfinanzierung für bewegungsfreudige Aktivitäten in den Pausen spendete der Bürgerverein 
Rotary – Freunde Ueckermünder Heide e. V. für die Kleine Grundschule auf dem Lande 
Leopoldshaben 200,00 €.  
 

Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Leopoldshagen beschließt die Spende in Höhe von 200,00 € vom Bürger- 
verein Rotary – Freunde Ueckermünder Heide e. V. anzunehmen und entsprechend des 
Sachverhaltes zu verwenden. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

         7          0         0 

 
 

 
 

zu 6.2  Annahme und Verwendung von Spenden und Sponsoringleistungen 25/130/16 

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 44 (4) der Kommunalverfassung M-V (Inkrafttreten ab 
09.06.2024) über die Annahme von Spenden und Sponsoring ab 100,00 € zu entscheiden.  
Erst danach können die Mittel verwendet werden. 
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Die Gemeinde Leopoldshagen hat von der Bundeswehr, 2. Versorgungsbataillon 142, Torgelow, für 
die Kleine Grundschule auf dem Lande eine Spende in Höhe von 500,00 € erhalten. 
 

Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Leopoldshagen beschließt die Spende für die Kleine Grundschule auf dem 
Lande in Höhe von 500,00 € vom 2. Versorgungsbataillon 142, Torgelow, anzunehmen und 
entsprechend des Sachverhaltes zu verwenden. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

         7          0         0 

 
 

 
 

zu 6.3  Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Leopoldshagen mit den 
vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V 25/131/16 

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V von der 
Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen der Gemeinde-vertretung 
nach § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres. 
 
Es sollen folgende Änderungen im Haushaltsplan 2025 eingefügt werden: 

• Die Gemeindearbeiter sollen von der Entgeltgruppe 2 in die Entgeltgruppe 3 eingruppiert 
werden 

• Die investive Maßnahme “Sportparcour” wird noch mit 25.000 € eingeplant 
 

Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Leopoldshagen beschließt die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem 
Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan unter Berücksichtigung der 
besprochenen Änderungen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

         7          0         0 

 
 

 
 

zu 6.4  Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Spielplatzes 25/133/16 

In der Gemeindevertretersitzung am 11.12.2024 wurde der Vorschlag zur Errichtung eines 
Spielplatzes für Kinder eingebracht. 
 
Für die Maßnahme müssen entsprechende Finanziellen Mittel in Höhe von ca. 25.000,00 Euro in den 
Haushalt eingestellt werden und ein geeigneter Standort durch die Gemeinde der Verwaltung 
mitgeteilt werden. 
 
Die Verwaltung prüft die Fördermöglichkeiten für dieses Vorhaben. 
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Beschluss: 
 
Der Bürgermeister und seine Stellvertreter werden ermächtigt Fördermittel einzuwerben und einen 
Förderantrag zu stellen. Die finanziellen Mittel sollen in den Haushalt geplant werden. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

         7          0         0 

 
 

 
 

zu 6.5  Anpassung der Höhe des Elterngrenzbetrages für die Kleine 
Grundschule auf dem Lande Leopoldshagen 25/135/16 

In den bisherigen Schuljahren wurden pro Schüler ein Elterngrenzbetrag in Höhe von 30,00 € 
erhoben. Dieser Betrag konnte in drei Fälligkeiten von jeweils 10,00 € beglichen werden. 
  
Gemäß §54 Schulgesetz MV i.V.m der Grenzbetragsverordnung in der aktuellsten Fassung können 
pro Schüler 30,68 € erhoben werden.  
Diese Erhöhung soll zum neuen Schuljahr 2025/2026 umgesetzt werden. 
Weiterhin sollen zum neuen Schuljahr 2025/2026 die Fälligkeiten von Drei auf eine Gesamtfälligkeit 
geändert werden, um den Verwaltungsaufwand zu minimieren. 
 

Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt ab dem Schuljahr 2025/2026 die Erhöhung des 
Elterngrenzbetrags auf 30,68 € und die Änderung von drei Fälligkeiten auf eine Gesamtfälligkeit. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

         7          0         0 

 
 

 
 

zu 7  Anfragen und Mitteilungen  

Es wurden keine Anfragen gestellt.  
 
Mitteilungen des Bürgermeisters erfolgten bereits in der Sitzung des Finanzausschuss. 
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Vorsitz:  Schriftführung: 

 
   
Werner Hackbarth  Diana Schlumm 
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